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Klaus Harney/Ulrich G. Herrmann/Johannes Großewinkelmann/Claudia Schwankl/
Henning Feldmann/Kerstin Peeters

Die Klassifizierung von Schulen als Mittel der 
Schulsteuerung und lokalen Profilbildung
Begleitumstände, nachkriegszeitliche Anpassungsprobleme und aktuelle Folgen
der Klassifizierung des berufsbildenden Schulwesens seit den dreißiger Jahren
des 20. Jahrhunderts

Zusammenfassung: Die Unterscheidung zwischen Berufsschulen, Berufsfachschulen und Fach-
schulen geht auf einen Erlass des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbil-
dung von 1937 zurück. Der Erlass, seine Genese und seine langfristigen strukturellen Auswirkun-
gen auf die Benennung der beruflichen Schulen werden unter Zugrundelegung von Dokumenten
aus dem DFG-Forschungsprojekt „Datenhandbuch zur deutschen Bildungsgeschichte: Band V:
Das Berufsbildende Schulsystem in Deutschland 1815-1945“ untersucht und in einen größeren
Entwicklungszusammenhang eingeordnet. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Verhältnis zwi-
schen der in den 1930er-Jahren entstandenen Klassifikation, dem Funktionszuwachs der berufli-
chen Schulen und ihrer Verflechtung mit dem Abschluss- und Berechtigungssystem der allge-
meinbildenden Schulen.

Die Unterscheidung von Berufsschulen, Berufsfachschulen und Fachschulen (im Fol-
genden abgekürzt als BS, BFS und FS) gehört heute zu den begrifflichen Routinen, wel-
che die Beschreibbarkeit des beruflichen Schulsystems in Deutschland sicherstellen. In
der historischen Berufsbildungsforschung wird sie den nachhaltigen Strukturierungs-
leistungen der nationalsozialistischen Schuladministration zugerechnet. Als aussage-
kräftiges Dokument gilt der Erlass des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung
und Volksbildung vom 29. Oktober 1937 zur „Vereinheitlichung der Benennung der Be-
rufs- und Fachschulen“, der die berufsbildenden Schulen im Deutschen Reich den drei
Schultypenkategorien ‚Berufsschule‘, ‚Berufsfachschule‘ und ‚Fachschule‘ zuordnete
(vgl. REM 1; Barth 1938, 1939; Grüner 1983). Zwar sind eine Reihe von Benennungen
später dazugekommen; zieht man die Verordnungs- und Regelungspraxis auf KMK-
und Länderebene heran, dann wird jedoch deutlich, dass die jüngeren Benennungen
nichts anderes als Ausdifferenzierungen der in den 1930er-Jahren eingeführten Katego-
rien darstellen. Insofern kommt diesen Kategorien der Stellenwert eines basalen und bis 
heute konservierten Klassifikationssystems zu.

Die Rekonstruktion des Klassifikationssystems der beruflichen Schulen war lange
Zeit ein Desiderat, zu dem erst mit der Studie von Schütte (2003a) weitergehende Auf-
schlüsse zugänglich gemacht wurden. Thematisch hat die Arbeit von Schütte allerdings 
die Differenzierung des technischen Fachschulwesens und nicht die Klassifikationsthe-
matik selbst in ihren langfristigen Auswirkungen im Blick. Deshalb werden im Folgen-
den der angesprochene Erlass von 1937, die Begleitumstände seines Zustandekommens 
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und seine langfristigen strukturellen Auswirkungen auf die Benennung der beruflichen
Schulen unter dem Aspekt der Klassifizierung beruflicher Schulen näher untersucht. Be-
sondere Aufmerksamkeit gilt dem Verhältnis zwischen der in den 1930er-Jahren ent-
standenen Klassifikation, dem Funktionszuwachs der beruflichen Schulen nach 1945
und ihrer Verflechtung mit dem Abschluss- und Berechtigungssystem der allgemeinbil-
denden Schulen.

1. Abgrenzung, Zuordnung und lokale Problemlage: Klassifizierung
als institutionengeschichtliche Kategorie

Ungeachtet der administrativen Strukturierungsleistungen der damaligen Zeit wirft der 
Umgang mit Schultypenbezeichnungen im beruflichen Schulsystem auch heute noch
Zuordnungs- und Abgrenzungsschwierigkeiten auf. Für das gesamte Schulsystem gilt,
dass Abgrenzungsunschärfen aus Funktionszuwächsen resultieren, die entweder als 
Ausdifferenzierungen innerhalb eines schultypenspezifischen Unterrichtsangebots auf-
treten (z.B. im Falle des Gymnasiums in Form bilingualer Zweige, neuer Leistungskurse,
geänderter Sprachenfolgen etc.), oder aber das Funktionsspektrum von wenigstens zwei
Schultypen angleichen und dadurch bisherige Funktionsgrenzen durchbrechen (z.B. die
Vergabe des Hauptschulabschlusses durch Gymnasien, die Integration vollständiger be-
ruflicher Ausbildungen in beruflichen Schulen, die Vergabe der Fachhochschulreife
durch Fachschulen etc.).

Für das berufliche Schulsystem enthielt die Durchsetzung eines übergreifenden Be-
nennungs- bzw. Klassifikationssystems in den 1930er-Jahren eine weitere Besonderheit.
Diese Besonderheit resultiert aus der Aufteilung des institutionellen Raums der Berufs-
bildung in konkurrierende institutionelle Aggregate: Dem Aggregat des an Betriebe und
überbetriebliche Korporationen angeschlossenen Ausbildungsberufs steht das Aggregat 
der laufbahn- und berechtigungsgestützten Schulhierarchie gegenüber (vgl. Greinert
1998). Beide Aggregate vertreten unterschiedliche Zentren der Anerkennungsdistributi-
on: Der Ausbildungsberuf bezieht seine Anerkennungsressourcen aus der auf betriebli-
che Ausbildungsleistungen gestützten ausbildungsberuflichen Lehre und der durch sie
eröffneten beruflichen Fortbildung. Die Schulhierarchie bezieht ihre Anerkennungsres-
sourcen letztlich aus einer Stufenleiter der Schulabschlüsse, die von der Hochschulreife
und dem darauf aufbauenden Hochschulstudium nach unten abgeleitet ist. Mit der 
Durchsetzung eines generalisierten, die BS einschließenden Klassifikationssystems der 
beruflichen Schulen wurden vor allem die Anerkennungsressourcen aus dem Aggregat 
des beruflichen Schulsystems bearbeitet, während die institutionelle Entwicklung des 
Ausbildungsberufs auf andere Machtzentren und Akteurkonstellationen konzentriert
und deshalb für das System nicht aktiv, sondern passiv – als Anhaltspunkt für Akzep-
tanz, Koordination und Zuordnung von Angebotstrukturen (z.B. Berufsgrundbildung,
Berufsvorbereitung) – von Bedeutung war.

Der Erlass von 1937 hob das Prinzip des lokalen Nebeneinanders von Klassifikatio-
nen im beruflichen Schulwesen auf (vgl. Harney 1991). Durch die Auflösung der föde-
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ralen Strukturen im Bildungswesen, hieß es damals zur Begründung, „entstand [...] die
unbedingte Notwendigkeit zur Aufräumung [einer] babylonischen Benennungswirrnis 
[...]. Diese Aufgabe [...] war nicht einfach, sollte sie ja doch nicht mechanisch durchge-
führt werden, sondern alle wertvollen Entwicklungen in allen Reichsteilen umfassen“
(Federle 1937, Bl. 178).

Der Erlass schuf ein Klassifikationssystem, dem sich die lokalen Institutionen zuord-
nen mussten, das aber von einer politisch schwachen Schuladministration getragen
wurde und deshalb in dem betrieblich verankerten institutionellen Bereich des Ausbil-
dungsberufs keine klassifizierende Wirkung entfalten konnte (vgl. Schütte 2004).

Der Prozess der Ausdehnung und Durchsetzung von Klassifikationen im beruflichen
Schulwesen setzte über die Fortbildungsschulen (im Folgenden abgekürzt als FBS) wie
auch über die FS ab etwa 1880 ein. Pflicht-FBS, Handelsschulen, Höhere FS, FS etc. wa-
ren im 19. Jahrhundert auf lokale Problemlagen ausgerichtet und verteilt (vgl. Wehr-
meister 1995). Der Begriff der lokalen Problemlage bezieht sich hierbei nicht nur auf
die jeweilige Lage vor Ort, sondern generell und abstrakter auf die Verortung berufli-
cher Schulen in den verschiedenen institutionellen Handlungsbereichen der staatlichen
Administration, der korporativen und kommunalen Selbstverwaltung sowie der Politik
selbst mit ihren jeweils eigenen Logiken der Präferenzbildung und Problemwahrneh-
mung. Charakteristisch ist die Systemungebundenheit, mit der lokale Problemlagen die
Benennung und den Organisationsaufbau von FBS und FS zunächst bestimmen konn-
ten. Mit der Durchsetzung des Klassifikationssystems ist es dann nicht mehr die lokale
Problemlage, sondern das System, welches die Benennung und den institutionellen Ort
der Zugehörigkeit von Schulen vorgibt. In der Rückkoppelung wirken sich dann aber 
Schwächen des Klassifikationssystems wiederum in der Form von lokalen Problemlagen
aus.

Reichsweit ist Ende des ausgehenden 19. Jahrhunderts beobachtbar, dass die BS- und
FS-Politik in den Ländern den Pflichtcharakter der unteren Ebene der beruflichen
Schulen durchsetzte und dadurch ihren Charakter als lokale Volksbildungseinrichtung
ablöste (vgl. Seitter 1999). Es wurde immer schwieriger – und schließlich unmöglich –,
die Funktion des im 19. Jahrhundert üblichen freiwilligen Schulbesuchs von alters- und
statusgemischten Gruppen in der BS anzusiedeln. Auch die Funktion der FS, die im
Rahmen der Fortbildung von Gesellen und Arbeitern im 19. Jahrhundert nicht nur an
FS, sondern ebenfalls an FBS (den späteren BS) wahrgenommen werden konnte, ließ
sich dort schon vor 1914 nicht mehr ohne weiteres verorten. Insofern kann man von ei-
nem Klassifizierungsprozess sprechen, der aber noch nicht alle Bereiche erfasst hatte: So
blieben im FS-Bereich lokale Problemlagen in der Form von Branchenbesonderheiten
erhalten. Baugewerkschulen und Textilfachschulen waren anders strukturiert als Ma-
schinenbauschulen. Der im Maschinenbausektor eingeführte Typus der höheren FS hat-
te sich dort bis zum Ersten Weltkrieg noch nicht in vergleichbarer Form etabliert. Im
Hinblick auf die schulische Vorbildung der Klientel waren Baugewerk- und Textilfach-
schulen mit den niederen FS des Maschinenbaus vergleichbar. Allerdings ist bei den
Baugewerkschulen der Prozess der Formenübernahme nach 1900 bereits erkennbar. Die
1902 zunächst versuchsweise an den Baugewerkschulen in Köln, Stettin und Kattowitz 
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eingerichteten „Polierklassen“ firmierten als „Baufachschule mit niedrigeren Lehrzie-
len“ bzw. als „niedere Bauhandwerkerschulen“. Tatsächlich handelt es sich hier um die
Einführung einer auf einen zweisemestrigen Kursus reduzierten niederen FS-Alternative
zur (höheren) Baugewerkschule (vgl. Simon 1902/1990, S. 763; Lexis 1904, S. 51). Eine
Reihe von Textilschulen wie die Anstalten in Krefeld und Berlin, Aachen, Barmen, Cott-
bus und Sorau verfügten bereits um die Jahrhundertwende über Abteilungen, die ihrem
Anforderungsprofil nach ein höheres FS-Niveau erreichten (vgl. Simon 1902/1990, S.
775ff.). In den Maschinenbauschulen aber wurde mit der Unterscheidung von niederen
und höheren FS die heute geltende Unterscheidung zwischen fachschulischer Karriere
für Absolventen des beruflichen Ausbildungssystems (z.B. Fortbildung zum staatlich
geprüften Techniker) und hochschulischer bzw. quasi-hochschulischer Karriere für Ab-
solventen des allgemeinen Schulsystems präformiert (generell zu den Branchenbeson-
derheiten und überdauernden Effekten der Hoch- und Fachschuldifferenzierung; vgl.
Lundgreen 1994, S. 50ff.). Die staatlich vorangetriebene Klassifikation von niederen und
höheren FS setzte jedenfalls im Maschinenbausektor ein und dehnte sich erst später sys-
tematisch auf die übrigen FS aus (vgl. Schütte 2003a, S. 265). Die lose Koppelung loka-
ler Praktiken der Benennung und Funktionszuweisung im FS-Bereich geriet zuneh-
mend unter Druck, wurde aber erst mit dem Erlass von 1937 einer umfassenden Berei-
nigung unterzogen.

Infolge der Machtübernahme der Nationalsozialisten ging die Zuständigkeit für die
beruflichen Schulen, die beim Reichsministerium für Wirtschaft und Arbeit und für die
landwirtschaftlichen Schulen beim Landwirtschaftsministerium gelegen hatte, 1934 auf
das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung (REM) über (vgl.
Heering 1937). Das REM übernahm damit die Verantwortung für den äußeren Aufbau 
des Schulwesens wie auch für seine innere Ausgestaltung. Die Kompetenzen der Länder 
wurden auf die Regelung von Durchführungs- und Übergangsbestimmungen reduziert
(vgl. hierzu exemplarisch Giesecke 1999; Schütte 2004; Pedersen 1994).

Die Vereinheitlichung der Schultypenbezeichnungen im beruflichen Schulwesen
wird in der bildungshistorischen Literatur als Verwaltungsakt bewertet, der ohne er-
kennbare Schwierigkeiten durchgeführt werden konnte (vgl. Wolsing 1977; Kümmel
1980; Kipp/Miller-Kipp 1995; Schütte 2003a, b; Greinert 2003). Dabei wird leicht über-
sehen, dass die mit dem Erlass von 1937 bewirkte Vereinheitlichung der Schultypenbe-
zeichnungen eine von Konflikten mit lokalen Akteuren geprägte Verdichtung von Zu-
ordnungen geschaffen hatte, die der in lokale Problemlagen eingebetteten Bindung und
Kultur der beruflichen Schulen politik- und öffentlichkeitsfähige Benennungsspielräu-
me entzog.

2. Klärungsprozesse im Vorfeld des Erlasses von 1937

Entsprechende Anfragen, Berichte und Anweisungen weisen darauf hin, dass bereits im
Vorfeld der Verordnung von 1937 eine Diskussion zwischen dem REM und den Länder-
regierungen über eine einheitlichere Benennung der berufsbildenden Schulen geführt
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wurde, an der die Industrie über den Deutschen Ausschuss für das technische Schulwe-
sen (DATSCH) regen Anteil nahm. Ungeachtet der seit 1934 erfolgten Zentralisierung
der nationalsozialistischen Berufsschulpolitik im REM wollte dieses eine reichseinheitli-
che Benennung der berufsbildenden Schulen nicht ohne Rücksprache mit den Kultus-
ministerien der Länder und den Interessenverbänden der Wirtschaft durchsetzen. Das 
Preußische Ministerium für Handel und Gewerbe hatte bereits in einem Schreiben vom
3. Dezember 1929 die Notwendigkeit einer Klassifikation des beruflichen Schulwesens 
thematisiert, allerdings nur für die interne Schulverwaltung: Nach außen hin galt die
Dokumentation der besonderen Ausrichtung einzelner berufsbildender Schuleinrich-
tungen durch eine differenzierte Bezeichnung als unerlässlich (vgl. Schütte 2003b,
S. 54). Die Differenz zwischen systemischer Klassifikation und systemungebundener, an
lokalen Problemlagen orientierter Bezeichnung war demnach schon vor 1933 ins admi-
nistrative Problembewusstsein und in den Mittelpunkt von Eingriffsabsichten gerückt.
Im Oktober 1935 nahm das REM die Thematik der Nomenklatur erneut auf und wurde
gegenüber den Landesregierungen initiativ (vgl. REM 2).

Im April 1936 präsentierte das REM den Unterrichtsverwaltungen der Länder einen
Vorschlag für die neuen Schultypenbezeichnungen im BS- und FS-Sektor. Danach soll-
ten die berufsbildenden Schulen durch die fünf Kategorien ‚Berufsschulen‘, ‚Berufsvor-
schulen‘ oder ‚Fachvorschulen‘, ‚Aufbau-Lehrgänge für Berufsschulen‘, ‚Fachschulen‘
und ‚Fachlehrgänge‘ klassifiziert werden (vgl. REM 3). Hinter diesen Kategorien stan-
den unterschiedliche Funktionen der Berufsvorbereitung, der Übernahme beruflicher 
Ausbildung durch Schulen und der Fortbildung, die den beruflichen Schulen infolge der 
Arbeitsmarktkrisen und der Veränderungen der Erwerbsstruktur in den 1920er-Jahren
zugewachsen waren (vgl. Muth 1985, S. 502).

Diese Aufteilung gehörte noch keinem Klassifikationssystem an, sondern diente vor 
1933 der Einstufung bzw. Karrierisierung der im Zuge des erwerbsstrukturellen Wan-
dels neu geschaffenen Felder der beruflichen Arbeitsteilung (vgl. Lange-Appel 1993,
S. 102 am Beispiel der Wohlfahrtspflege). Ein Aktenvermerk aus dem Reichserzie-
hungsministerium vom September 1936 unterstrich dann die Notwendigkeit einer wei-
teren Systematisierung: „In der Praxis der Namengebung besteht ein grauenhaftes 
Durcheinander“ (REM 4).

Eine an das Innen-, das Verkehrs-, das Wirtschafts- und das Landwirtschaftsministe-
rium gerichtete Bitte um Prüfung der Vorschläge für die einheitliche Benennung der BS
und FS nahm das REM zwei Monate später erneut zum Anlass, um die Dringlichkeit ei-
ner Reform zu betonen: „Schulen mit gleichen Zielen führen in den einzelnen Ländern
verschiedene Namen, während gleiche Namen für ganz verschiedene Schultypen ange-
wandt werden“ (REM 5).

Mit einer Ende 1936 vorgelegten überarbeiteten Version der Definitionen vom April
wurde die Verdichtung der Klassifikationen vom REM vorangetrieben. Es unterschied
nunmehr nur noch zwischen BS und FS. Die vorher wahlweise als Berufsvorschulen
oder Fachvorschulen etikettierten Unterrichtseinrichtungen (die späteren BFS) sollten
nach diesem Konzept eine Unterkategorie der BS bilden und als so genannte Ersatz-BS
mit gewerblichem Vollzeitunterricht für Schüler ohne vorherige oder begleitende prak-
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tische Berufsausbildung von den gewöhnlichen, 4 bis 14 Wochenstunden neben der 
Lehre oder einer un- bzw. angelernten Arbeit unterrichtenden BS abgehoben werden.
Daran wird transparent, wie die lokale Problemlage hinter der Klassifizierung gewis-
sermaßen verschwindet. Nach kurzer Zeit wurde der wegen seiner negativen Konnota-
tionen insbesondere in der BS-Lehrerschaft auf wenig Anerkennung stoßende Begriff
der ‚Ersatzberufsschule‘ wieder verworfen. Der Sache nach war diese Einstufung zutref-
fend: Sie ging zu Recht davon aus, dass die BS zwar Teil des Schulystems ist, aber auf-
grund des Pflicht- Teilzeit- und Berufsklassenprinzips ihren Rang vom Ausbildungsbe-
ruf, also von ihrer Einbeziehung in die betrieblich getragene berufliche Ausbildung und
nicht von der Schulhierarchie her bezieht. Die BS-Lehrer wollten sich dagegen mit ihren
vollzeitschulischen Angeboten nicht in einer der Lehre gegenüber rangniederen Institu-
tion sehen und deshalb am FS-Begriff festhalten. Das Changieren zwischen den Aner-
kennungsressourcen Beruf und Schulhierarchie ist deutlich erkennbar: Da sowohl der 
FS- wie auch der BS-Begriff besetzt waren, wurde der Begriff der BFS neu geschaffen.

Dieser Vorgang verweist auf die Ökonomie der Anerkennung, die in den Grenzzie-
hungen und Signalwirkungen von Klassifikationen enthalten ist: FS, die sich der Unter-
richtung von nicht mehr berufsschulpflichtigen Jugendlichen widmeten, und Lehrgän-
ge, die gewerbliche Weiterbildungsmaßnahmen organisierten, durften nicht unter Wert
klassifiziert werden (vgl. REM 5). Andererseits gab es das im Modus der lokalen Koexis-
tenz mögliche – im Modus der systemischen Klassifikation jedoch nicht mehr mögliche
– Nebeneinander dieses FS-Begriffs und eines FS-Begriffs, der die Beschulung von be-
rufsschulpflichtigen Lehrlingen einschloss (für Baden vgl. Hasfeld 1996; für Sachsen vgl.
Wehrmeister 1995; für Württemberg im Vergleich zu Preußen vgl. Jost 1982, S. 145; für
spezifische lokale Traditionen innerhalb Preußens vgl. Wittig-Goetz 2001; Niehues
1994). Die verschiedenen Definitionsvorschläge des REM machen deutlich, dass insbe-
sondere die im Erlass von 1937 als BFS etikettierten Unterrichtsanstalten erhebliche
Klassifikations- und Benennungsprobleme bereiteten. Noch im Dezember 1936 wurden
diese Einrichtungen in einem internen Papier des Reichserziehungsministeriums als 
Fachvorschulen geführt (vgl. REM 6). Generell verselbstständigte der Erlass von 1937
die Ebene der in Benennungen greifbaren Anerkennungsökonomie gegenüber der Ebe-
ne der tatsächlichen Funktionalität und Zweckbestimmung. Faktisch waren die BFS der 
Lehre und damit auch den FS untergeordnet. Im Anerkennungszusammenhang des 
Ausbildungsberufs hatten sie ihren Ort unterhalb der BS, sofern man in der BS einen öf-
fentlich verantworteten Bestandteil der ansonsten betrieblich getragenen beruflichen
Ausbildung sieht. Dieser vom Beruf her gegebene Zusammenhang bildete jedoch nicht 
die Grundlage der Benennung und Einstufung durch das REM. Vielmehr orientierte
sich das REM an der Form der Schulhierachie: Sie war es, mit der auch die ausbildungs-
beruflichen Funktionen der Berufsvorbereitung und Berufsausbildung in den BFS klas-
sifiziert und eingeordnet wurden. D.h.: Unter ausbildungsstrukturellen Gesichtspunk-
ten traten die Funktionen der Berufsvorbereitung und der Berufsausbildung im Zuge
der Ausdehnung und Ausdifferenzierung von Ausbildungsberufen auseinander, unter 
schulstrukturellen Gesichtspunkten wurden sie dagegen miteinander vermischt.
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Reputationsbezogene Auseinandersetzungen reichten bis in die Ebene der Höheren
FS. Im April 1936 veröffentlichte auch der DATSCH „Vorschläge für einheitliche Be-
zeichnungen im fachlichen und beruflichen Ausbildungswesen“ (DATSCH 1). Der Aus-
schuss schlug eine Unterteilung in Hochschulen, FS und BS vor. Unter der Bezeichnung
FS sollten Ingenieurschulen, Handwerkliche Kunstgewerbeschulen, landwirtschaftliche,
handwerkliche, kaufmännische, seemännische und hauswirtschaftliche FS subsumiert
werden. Der FS-Begriff wurde durch diese Zuordnung weit aufgefächert. Die BS sollten
wie bisher in gewerbliche, kaufmännische und hauswirtschaftliche Schulen sowie Schu-
len für bestimmte Gewerbezweige unterteilt bleiben. Die Vorschläge des DATSCH wur-
den vom REM nicht weiter verfolgt. Im Mai 1937 unterbreitete der Ausschuss als Reak-
tion auf die Nichtbeachtung seiner Einwände durch das REM eine weitere Eingabe, in
der darauf hingewiesen wurde, dass die Bezeichnung „Fachschule“ für eine Vielzahl von
Ingenieurschulen bzw. so genannten Höheren Technischen Lehranstalten unzutreffend
sei und die neue Benennung der Schulen möglichst unter Beibehaltung der Statuszu-
ordnung „Ingenieur“ erfolgen sollte: „Dies würde z.B. für die heutige Höhere Techni-
sche Lehranstalt ergeben: Ingenieurschule, Fachschule für Maschinenbau und Elektro-
technik,“ oder „Ingenieurschule, Fachschule für das Textilwesen“ (DATSCH 2).

In die gleiche Richtung wies auch die Kritik des bayerischen Kultusministeriums in
einem Schreiben vom März 1937 an das REM: „Es geht hiernach vor allem nicht an,
dass die Höheren technischen Lehranstalten, die sich in den Vorbildungsanforderungen,
in der Studiendauer und dem Unterrichtsziel ganz wesentlich von vielen anderen (nie-
deren) Schulen unterscheiden, mit der gleichen Bezeichnung wie diese belegt werden“
(Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 1937, Bl. 3).

Doch gerade der Bruch mit der traditionellen Bezeichnungsvielfalt und der an loka-
len Problemlagen orientierten Klassifizierungspraxis wurde vom REM als Signum einer 
neuen berufsbildungspolitischen Ära forciert. Dementsprechend fanden die Einwände
des DATSCH und des bayerischen Kultusministeriums keinen Widerhall. Dem REM
wurden Einwendungen vorgetragen, die die vielfältigen Bruchlinien zwischen zentral-
staatlicher Kategorienbildung und schulsektoralen lokalen Problemlagen aufzeigten
(vgl. Sächsisches Ministerium für Volksbildung 1937; Oberbürgermeister der Haupt-
stadt der Bewegung 1937).1

3. Klassifizierung des beruflichen Schulsystems: Der Erlass von 1937

Zur Kategorie der BS gehörten nach der Definition des Erlasses von 1937 „sämtliche
Schulen, die pflichtmäßig von gleichzeitig in der praktischen Ausbildung [...] oder in
Arbeit befindlichen jungen Menschen, sowie von erwerbslosen Jugendlichen besucht 
werden. Dazu sind auch sämtliche als Ersatzberufsschulen anerkannten ‚Werkschulen‘,

1 In diesen Schreiben aus Sachsen wurde eine möglichst detaillierte Bezeichnung für die ver-
schiedenen Berufsschultypen gefordert und um die Einstufung von Fachschulen der Deut-
schen Arbeitsfront gestritten.
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‚Innungsfachschulen‘ usw. zu rechnen“. Als BFS firmierten dagegen fortan „alle Schulen,
die, ohne eine praktische Berufsvorbildung voraus[zu]setzen, freiwillig in ganztägigem
Unterricht, der mindestens 1 Jahr umfasst, zur Vorbereitung auf einen [...] Beruf be-
sucht werden“. Als FS definierte der Erlass „die der [...] Ausbildung dienenden Schulen,
die freiwillig, und zwar nur mit ausreichender praktischer Berufsvorbildung besucht 
werden können, deren Lehrgang mindestens einen Halbjahreskurs mit Ganztagsunter-
richt oder in der Regel insgesamt 600 Unterrichtsstunden umfasst, und die nicht als 
Hochschulen anerkannt sind“. Mit Ausnahme der Landwirtschaftsschulen sollten „mit 
sofortiger Wirkung sämtliche zu den genannten Gruppen gehörigen Schulen öffentli-
cher und privater Trägerschaft zusätzlich ihre Gruppenbezeichnung (Berufsschule, Be-
rufsfachschule oder Fachschule) führen, sofern diese Gruppenbezeichnung nicht schon
im Namen der Anstalt enthalten ist“ (REM 1; Grüner 1983, S. 37f.; vgl. auch Liedtke
1997).

Die BFS waren im Gegensatz zur BS nicht als berufsbegleitende Einrichtungen vor-
gesehen. Sie wurden freiwillig besucht und erhoben Schulgeld. Ihre Schulträger waren
in der Regel die Gemeinden. Die Bezeichnung der BFS war lange Zeit unklar. In der Re-
gel übernahmen die mit dem Begriff der BFS belegten Einrichtungen Aufgaben der Be-
rufsvorbereitung, unter spezifischen regionalen Ausbildungsstrukturbedingungen
konnte ihnen jedoch auch die Aufgabe der beruflichen Ausbildung selbst zufallen (vgl.
Niehues 1994). Innerhalb der kaufmännischen Berufsverbände war umstritten, inwie-
weit der Eintritt in ein kaufmännisches Erwerbsverhältnis auf die berufliche Lehre oder 
auf eine angemessene schulische Vorbildung gestützt werden sollte (vgl. Beckert 1931,
S. 139). Anders als im gewerblichen Bereich wurde die Spezialisierung kaufmännischer 
Berufe nicht über die Differenzierung von Ausbildungsberufen, sondern bis in die
1930er-Jahre über die Bildung von Spezialklassen an den kaufmännischen BS aufgefan-
gen (vgl. Horlebein 1976, S. 266ff.).

Diese gegenüber der Unterscheidung von Berufsvorbereitung und -ausbildung indif-
ferente Orientierung liegt den Handelsschulen und damit auch den BFS letztlich
zugrunde – und zwar bis heute (vgl. Baethge 2003). Der für die BFS zunächst vorgese-
hene Begriff der Berufsvorschule war aus der Perspektive der Handelsschulen eine Ab-
wertung. Die Bezeichnung Fachvorschule stieß dagegen auf den Widerstand der FS-
Vertreter: FS schlossen dem Modell der niederen FS in Preußen zufolge an eine abge-
schlossene Berufsausbildung an, auch sie wurden freiwillig besucht und verlangten
Schulgeld. FS verfolgten auf der Basis dieses Modells den Zweck, Anwärter für mittlere
Positionsebenen in den Betrieben fortzubilden. Deshalb nahmen die FS Anstoß am
Begriff der Fachvorschule in der Befürchtung, dass mit diesem Titel der Ruf der wirkli-
chen FS als weiterführende Schulen geschädigt würde (vgl. Reichs- und Preußischer 
Wirtschaftsminister 1937). Erst kurz vor dem In-Kraft-Treten des Erlasses von 1937 
wurde der konsensfähige Begriff der BFS eingeführt, durch den der (auch) berufsbil-
dende Charakter der Einrichtungen genügend zur Geltung kommen sollte (vgl. REM 6).

Der Erlass von 1937 integriert Ausbauprozesse der beruflichen Schulen in weit aus-
einander liegenden Phasen der Schulentwicklung: Die Zeit des Kaiserreichs kann als 
Formierungsperiode der Berufsform selbst gelten. In den Augen der Zeitgenossen war
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die berufliche FBS (spätere BS) als Teilzeitschule eines der Vehikel dieser Formierung,
die sich auf die Ausbildung in Betrieben richtete. Dagegen stehen die Jahre nach 1920 
im Zeichen der Arbeitslosigkeit, des Ausbaus der ‚Frauenberufe‘ und der kaufmänni-
schen Ausbildung, die sich ebenfalls zum Berufswahlspektrum für Mädchen entwickelte
(Rahn 2001). Diese Entwicklung unterstützte den Ausbau der BFS bzw. ihrer Vorfor-
men. Während die BS mit der Durchsetzung des Pflichtprinzips schon vor Ausbruch
des Ersten Weltkriegs klassifiziert worden waren, galt das für die BFS nicht. Der Erlass
von 1937 stellte den Versuch dar, diese Lücke zu schließen.

4. Die Kritik des Erlasses von 1937 aus der Perspektive lokaler Problemlagen

Schon kurz nach der Vereinheitlichung der Benennungen im BS- und FS-Wesen gingen
beim REM erste Beschwerden über falsche Einstufungen einzelner Schulen ein. Die Be-
schwerden kreisten um die Zuordnung zum FS-Begriff, der zum einen mit dem Begriff
der Gewerbeschule in den süddeutschen Ländern konkurrierte und zum anderen mit 
unterschiedlichen lokalen Problemlagen besetzt war. In Baden übernahmen Gewerbe-
schulen und Höhere Gewerbeschulen Aufgaben, die in Preußen ausdifferenzierten BS
und FS zugeschrieben wurden. In der Verordnungsterminologie des badischen Kultus-
ministeriums wurden diese Schulen dem FS-Begriff eigens zugeordnet: Als FS galten
Gewerbeschulen, Höhere Gewerbeschulen, Handelsschulen und Höhere Handelsschu-
len. Die süddeutschen Länder Baden, Württemberg und Bayern beharrten auf einer 
tendenziellen Relativierung des Klassifikationssystems durch zusätzliche Schulnamen.
Attribute wie z.B. „Ländliche“ oder „für Knaben“ sollten den Anschluss des Systems an
lokale Problemlagen wiederherstellen (vgl. Badisches Ministerium des Kultus und Un-
terrichts 1937).

Etliche Schulen, insbesondere die privaten gewerblichen Einrichtungen, hatten auf-
grund ihrer Unterrichtsstruktur Schwierigkeiten, sich einer der drei vorgegebenen
Schultypen zuzuordnen. Noch kurz vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs fehlten von
zahlreichen Innungen und Kammern die Rückmeldungen über die vorgeschriebenen
Umbenennungen der gewerblichen Schulen (vgl. Anhaltisches Staatsministerium, Ab-
teilung Volksbildung 1938; REM 7). Nur knapp zehn Monate nach dem Erlass vom
29. Oktober 1937 sah sich das REM am 23. August 1938 zu einer ersten Nachbesserung
der Verordnung gezwungen. Lehrgänge mit einer Laufzeit von weniger als einem Semes-
ter sollten nicht länger als „Schule“ bezeichnet werden (vgl. REM 8). Am 29. November 
1938 verfügte das Reichserziehungsministerium, dass nur Bau- und Maschinenbau-
schulen mit einem Kursus von mindestens fünf Semestern als Ingenieurschulen zu be-
zeichnen seien und den anderen FS das Führen dieser Bezeichnung untersagt werde
(vgl. REM 9). Diese Regelung ist als ein Zugeständnis an den Verein deutscher Ingenieu-
re (VDI) zu betrachten, der seit den 1890er-Jahren auf der strikten Trennung zwischen
der niederen FS-Bildung z.B. zum Werkmeister oder Techniker und der gehobeneren
Ingenieursausbildung in Höheren FS bestand.
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Innerhalb des FS-Sektors entstand neben den Ingenieurschulen noch eine weitere
Subkategorie. Ausgewählte FS, die Unterricht für kunstgewerbliche, gestaltende oder 
grafische Berufe erteilten, durften die Bezeichnung „Meisterschulen des deutschen
Handwerks“ tragen, mit der die praktische Ausrichtung der Einrichtungen gegenüber 
den Kunsthochschulen hervorgehoben wurde (vgl. Federle 1936).

Bis in die Zeit der ersten Kriegsjahre hinein gab es eine große Anzahl von Rückmel-
dungen auf die Vereinheitlichung der Schultypenbenennung, die von umgehenden
Vollzugsmeldungen bis zu Berichten über massive Schwierigkeiten bei der Klassifizie-
rung einzelner Schulen reichten.

Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Vereinheitlichungserlasses bereitete u.a. der 
Widerstand einiger Wirtschaftsverbände gegen eine neue Benennung von Innungsfach-
schulen. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, im Juli 1939, forderte der Reichs-
erziehungsminister die Verbände nachdrücklich dazu auf, den Bestimmungen des Erlas-
ses nachzukommen: „So werden z.B. die Innungsschulen, die die Lehrlinge zur Vervoll-
ständigung ihrer praktischen Ausbildung neben der Berufsschule besuchen, noch vie-
lerorts herkömmlicherweise als Innungsfachschulen bezeichnet. Auch private Unter-
richtsveranstaltungen führen noch Bezeichnungen, die den Bestimmungen [...] nicht 
entsprechen“ (REM 7).

Offen geblieben Fragen wurden schließlich durch den Ausbruch des Zweiten Welt-
kriegs zeitlich ausgesetzt (vgl. Reichskanzlei 1941). Wie der Oberbürgermeister der Stadt 
München schon im Vorfeld der Verordnung vermutet hatte, blieb die Umbenennung der 
BS und FS trotz zahlreicher Mahnungen aus dem REM in vielen Fällen lediglich eine
verwaltungstechnische Maßnahme, die sich nicht auf den alltäglich verwendeten Schul-
namen auswirkte (vgl. Oberbürgermeister der Hauptstadt der Bewegung 1937).

5. Ausdifferenzierung der Klassifikationspraxis nach 1945

Eine Fülle von weiteren berufsbildenden Institutionen – Berufsaufbauschule, Fachober-
schule, Berufsvorbereitungsjahr, Berufsgrundbildungsjahr – differenzierte die Klassifi-
kation der 1930er-Jahre nach 1945 allmählich weiter aus (Grüner 1984). Im Zuge des 
wirtschaftlichen Aufschwungs und des einhergehenden Fachkräftemangels in den
1950er-Jahren stand zunächst die vertikale Ergänzung der BS in der Form der Be-
rufsaufbauschule zur Debatte. Die Berufsaufbauschule war eine Art Zweiter Bildungs-
weg für Lehrlinge (vgl. Heid 1966): Sie setzte Aufbauklassenregelungen der 1930er-Jahre
fort, war also genauso wie diese Regelungen auf die Einrichtung einer Aufstiegsschleuse
zwischen der betrieblich getragenen beruflichen Ausbildung und dem Zugang zur Hö-
heren FS bezogen (vgl. Kahlert 1965, S. 59). Die Berufsaufbauschulen konnten in Teil-
zeitform neben der beruflichen Ausbildung besucht werden und vermittelten am Ende
die so genannte FS-Reife (KMK 1959). Im Zuge der Umwandlung der Höheren FS in
Fachhochschulen übernahm die Fachoberschule die Funktion der alten Berufsaufbau-
schule. Die FS-Reife wurde durch die Fachhochschulreife ersetzt (Ministerpräsidenten-
konferenz 1968; KMK 1969).
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In den 1970er-Jahren kam die horizontale Ausdifferenzierung sowohl der BS als 
auch der BFS hinzu. Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung verwendete
Mitte der 1970er-Jahre den Begriff der Doppelqualifikation und verstand darunter den
simultanen oder konsekutiven Erwerb zweier Abschlüsse: den der Studienberechtigung
und den einer beruflich verwertbaren Qualifikation (Bauer 1977, S. 15). Ähnliche, auf
die beiden institutionellen Aggregate der beruflichen Bildung bezogene Unterscheidun-
gen traf der Deutsche Bildungsrat (vgl. Deutscher Bildungsrat 1974, S. 67f.). Der Kolleg-
schulversuch in Nordrhein-Westfalen fungierte damals als Reformsignal. Er stand für 
die Erwartung, die berufliche Ausbildung auf das Prinzip der Wissenschaftspropädeutik
umstellen und sie im Medium der beruflichen Schulen mit dem allgemeinen, am Abitur 
ausgerichteten Abschluss- und Berechtigungswesen verzahnen zu können. Unterstützt 
durch Reformprojekte in Baden-Württemberg und Niedersachsen wurde das Berufs-
grundschuljahr eingeführt, und es wurden die BFS ausgebaut (vgl. KMK 1973; KMK
1978). Beide Einrichtungen sollten die betrieblich getragene Ausbildung berufsfeldbreit 
abstützen und sie dadurch partiell ersetzen (vgl. Berufsgrundbildungsjahr-Anrech-
nungs-Verordnung 1978; vgl. auch Greinert 1993, S. 144). Das theoretische Niveau der 
so veränderten beruflichen Bildung sollte steigen und gleichzeitig Laufbahnoptionen in
die Fachoberschule und Fachhochschule hinein eröffnen. Bereits zu diesem Zeitpunkt 
zeichnete sich jedoch ab, dass das Prinzip der Berufsgrundbildung nicht im Schulsystem
verbleiben konnte, sondern von den Tarifpartnern in die Strukturen der betrieblichen
Ausbildung außerhalb des beruflichen Schulsystems verlagert werden würde. Dies voll-
zog sich dann in den 1980er-Jahren mit der Neuordnung der Industrie- und Metallbe-
rufe (vgl. Grünewald u.a. 1989). Das Projekt der berufsgrundbildungsbezogenen Ver-
flechtung zwischen BS und beruflicher Ausbildung scheiterte, das Berufsgrundbildungs-
jahr blieb gleichwohl erhalten.

Im Zuge der Ausbildungsmarktkrisen nach 1970 und der wachsenden Bedeutung
von Dienstleistungsberufen wurden die BFS ebenfalls ausgebaut. Sie werden heute von
190.000 Schülern besucht. Die Quote der dort nach Landesrecht möglichen Berufsbil-
dung an allen Ausbildungsverhältnissen liegt bei 13% (Hall/Schade 2005, S. 23). Der 
BFS-Ausbau erstreckte sich über die Berufsvorbereitung hinaus auch auf Bereiche, die
es den beruflichen Schulen erlaubten, selbst Träger einer vollständigen beruflichen Aus-
bildung zu sein. Das neue, 2005 in Kraft getretene Berufsbildungsgesetz treibt die Ent-
wicklung voran (vgl. Feller 2005).

Für ausbildungsstellenlose Jugendliche wurde in NRW das Berufsvorbereitungsjahr 
(BVJ) eingerichtet, das an der Berufsfindung ausgerichtet und deshalb dem Berufs-
grundschuljahr vorgeschaltet war. Das BVJ war eine Reaktion auf die erste Ausbil-
dungskrise nach dem wirtschaftlichen Wiederaufschwung der 1950er/60er-Jahre. Es 
sollte wahlweise an die Stelle des zehnten Pflichtschuljahres im allgemeinbildenden
Schulsystem treten können (vgl. Eckert 1981, S. 57) oder aber im Fall des Eintritts nach
der Klasse 10 die (unabhängig von der Absolvierung einer Ausbildung bis zum vollen-
deten achtzehnten Lebensjahr bestehende) Teilzeitschulpflicht zum Besuch der Berufs-
schule im Block abgelten. Infolge dieser Ausdifferenzierung gab es Anfang der 1980er-
Jahre an beruflichen Schulen bundesweit sechs Möglichkeiten, die Fachoberschulreife
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zu erwerben (Berufsvorbereitungsjahr, Berufsgrundschuljahr, Berufsaufbauschule2, FS,
BS plus befriedigendem Hauptschulabschluss Klasse 10 als Voraussetzung), und drei
Möglichkeiten, zum Hauptschulabschluss zu gelangen (vgl. Pampus 1981). Diese hori-
zontale und vertikale Ausdifferenzierung von Funktionen und Bildungsgängen erfolgte
im Korpus der Ebenenunterscheidung von BS, BFS und FS und sorgte dafür, dass der 
Ebenenunterscheidung von 1937 eine weitere Unterscheidungsdimension systematisch
hinzugefügt wurde: die Dimension der nach Laufbahnberechtigungen gestaffelten Ab-
schlüsse. Diese Dimension dient bis heute dazu, jede der Ebenen im Korpus von 1937
wie auch ihre Verzweigungen in die angesprochenen Bildungsgänge noch einmal intern
zu differenzieren. Dafür bildet das Klassifikationssystem von 1937 die Basisstruktur.

Insgesamt kann man drei Handlungslogiken erkennen, die sich berufsbildungsge-
schichtlich aufaddiert und überlagert haben: Die erste Handlungslogik bezieht sich auf
die Anerkennungsökonomie aus den 1930er-Jahren, also auf die Hierarchisierung von
BS, BFS und FS. Dieser Hierarchie sind in den 1950er-Jahren die Berufsaufbauschule,
und in den 1970er-Jahren das Berufsgrundbildungs- und das Berufsvorbereitungsjahr 
sowie die Fachoberschule hinzugetreten. Die drei ersten Bildungsgänge sind der Sache
nach horizontale Ausdifferenzierungen der berufsvorbereitenden Funktion der BFS, der 
Bildungsgang der Fachoberschule stellt eine gymnasialisierte Variante der Berufsauf-
bauschule dar. Die zweite Handlungslogik richtet sich auf die mit dem Erlass von 1937
ebenfalls gegebene Integrationsproblematik der Schulebenen in den ausbildungsberufli-
chen Ordnungszusammenhang. Sie stellt sich heute dar als Konkurrenzverhältnis zwi-
schen dem berufsausbildenden und dem berufsvorbereitenden Charakter der vollzeit-
schulischen Bildungsgänge. Der berufsausbildende Anteil kann aufgrund seiner nach-
geordneten Stellung gegenüber der betrieblich getragenen Berufsausbildung nicht ohne
weiteres expandieren, der berufsvorbereitende wird als Warteschleife zur Nachholung
von Bildungsabschlüssen in Anspruch genommen. Die dritte Handlungslogik ist bereits 
im Warteschleifencharakter der Bildungsgänge erkennbar: Sie bezieht sich auf die jewei-
lige Eingliederung von Schulabschlussebenen in die durch den Erlass von 1937 vorge-
prägte und durch die nachfolgende Entwicklung noch einmal ausdifferenzierte Ebenen-
hierarchie der Bildungsgänge bzw. Schultypen.

Die Handlungslogiken verweisen auf den Modus der Aufschichtung unterschiedli-
cher, aufeinander folgender Institutionalisierungsschübe im beruflichen Schulsystem,
die sich zu Strukturen mit jeweils eigener historischer Zeitbindung abgelagert haben.
Funktionszuwächse sind nicht durch Strukturveränderungen begleitet, sondern dem
System schlicht hinzuaddiert worden. Das hat die Abgrenzung der Bildungsgänge und
Schulformen unscharf und schwerfällig werden lassen.

Organisatorisch unterstützt dieses Erbe die Binnenkomplexität, die Binnenorientie-
rung und den internen Managementaufwand im beruflichen Schulsystem, das sich ja
andererseits gerade nach außen wenden und mit Betrieben kooperieren soll. Angesichts 
veränderter Bedingungen der Schulsteuerung und des Übergangs in den Ausbildungs-

2 Die Berufsaufbauschule wurde nach der Etablierung der Fachoberschule unterhalb der Fach-
oberschule neu eingerichtet.
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und Arbeitsmarkt (vgl. Euler 1998) ist die Frage nach der funktionalen Angemessenheit 
der verschiedenen Institutionalisierungstraditionen im beruflichen Schulsystem heute
keine nur technokratische Frage mehr. Diese zu Strukturen im System veralltäglichten
Traditionen antworten auf Problemlagen der Vergangenheit. Weder die Klassifikation
der Schulen (Logik der 1930er-Jahre), die Relationierung der betrieblichen und schuli-
schen Berufsausbildung (Logik der 1950er- bis 1960er-Jahre) noch die von unten nach
oben betriebene Integration und Durchlässigkeit von Berufs- und Allgemeinbildung
(Logik der 1970er-Jahre) haben heute noch den Stellenwert ihrer jeweiligen Initiie-
rungsperioden. Vielmehr ist heute die soziale und bildungsökonomische Verwertbarkeit 
der in lokalen beruflichen Schulsystemen erbrachten Dienstleistungen selbst zum Poli-
tikum geworden. Die gewohnten Traditionen der Klassifikation der beruflichen Schulen
(1), der Abstimmung mit und der Zuordnung von teils voll-, teils teilzeitschulischen
Lehr- und Unterrichts- zu betrieblichen Ausbildungsaufgaben (2) wie auch der Einord-
nung der Angebote in eine an Berechtigungen orientierte Schullaufbahn- und Ab-
schlussstruktur (3) können nicht mehr aus sich heraus Nutzen beanspruchen. Vielmehr 
geraten sie heute unter dem Aspekt des Aufwands in den Blick. Ihr Nutzen muss neu be-
stimmt werden.
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Abstract: The differentiation between vocational schools, training colleges, and technical colleges 
goes back to an edict decreed by  the German ministry for science, schooling, and national educa-
tion in 1937. This edict, its origins and its long-term impact on the designation of vocational
schools are examined and placed within a broader framework of development on the basis of
documents provided by a research project sponsored by the German Research Association (DFG),
i.e. the “Data Handbook on the History of German Education: Vol. V: The German Vocational
School System, 1815-1945”.
Special emphasis is placed upon the relation between the classification which evolved during the
1930s, the increase in functions served by the vocational schools, and their interconnection with
the system of degrees and entitlements of the general schools.
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